
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NEUE  
RECHTLICHE 

ENTWICKLUNGEN 
IM 

KINDERSCHUTZ 

Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Mit der 
Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Die zeitliche 
Reihenfolge ist entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die 
Teilnehmer/-innen werden benachrichtigt, wenn der Kurs belegt ist oder 
ausfällt. Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen werden Gebühren 
erhoben, diese sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu 
entrichten. Die Höhe der Gebühren ist den jeweiligen Ankündigungen der 
einzelnen Veranstaltungen zu entnehmen.  
 

Rücktritt 

Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen können, muss 
eine schriftliche Absage erfolgen. Anmeldungen können nur bis zu 3 Wochen 
vor Veranstaltungsbeginn gegen Zahlung einer Bearbeitungsgebühr von 50,– € 
storniert werden. Bei Abmeldungen nach der angegebenen Zeit fallen die 
ausgewiesenen Tagungsgebühren in voller Höhe an. Je nach Konditionen des 
Tagungshauses kann eine teilweise Rückerstattung der Unterkunfts- oder 
Verpflegungskosten erfolgen. Kann der Platz bei mehrtägigen Veranstaltungen 
mit Übernachtung neu belegt werden, stellen wir nur Kosten für die 
Umbuchung in Rechnung. 
 

Programmänderungen bleiben der Bildungsakademie als Veranstalter 
vorbehalten. BiS behält sich das Recht vor, auch kurzfristig einen Referenten-
/Referentinnenwechsel, Raumänderungen sowie Änderungen des 
Veranstaltungsortes vorzunehmen. Die eingegangene Verpflichtung zur 
Teilnahme bleibt bestehen. 
 

Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der gesetzlichen 
Bestimmung nur im Rahmen der jeweiligen Fortbildung und den damit 
verbundenen Regelungen erhoben und verarbeitet.  



 

 

 

Anfang Oktober 2010 hat Ministerin Schröder erste Eckpunkte für ein 
neues Bundeskinderschutzgesetz vorgestellt. Aus diesen Eckpunkten 
soll ein Gesetzesentwurf entstehen, der in die parlamentarischen 
Beratungen eingeht. Mit diesen Vorschlägen nimmt die 
Bundesregierung die Diskussion um den Kinderschutz vom Ende der 
letzten Legislaturperiode auf und setzt fachliche Standards um. Das 
neue Gesetz wird wesentliche Entwicklungen im Kinderschutz 
einleiten.  
Im Seminar sollen die Neu-Regelungen vorgestellt und diskutiert 
werden.  
 

Zielgruppe 
Mitarbeiter/ -innen der Kinder- und Jugendhilfe und von 

Kooperationspartnern 

 
Ziel 
→ Vorstellung der neuen Regelungen 
→ Verständnis für die Bedeutung dieser Regelungen erarbeiten 
 
Inhalte 

Das neue Bundeskinderschutzgesetz  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Termin: 
Uhrzeiten:  

13./ 14. Juli 2011 
1. Tag: 10:00 – 17:00 Uhr 
2. Tag: 09:00 – 16.00 Uhr 

Veranstaltungsort: „Willi-Michels-Bildungsstätte“, Hattingen 
Teilnehmerbeitrag: 350,00 € *(inkl. Übernachtung und Verpflegung) 

300,00 € *(ohne Übernachtung) 
Referenten: Britta Discher, Fachberaterin für Kinderschutz , 

Deutscher Kinderschutzbund (DKSB) Kreis Unna, 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Schimke, Jurist, Mitglied 
im Landesvorstand NRW des Deutschen 
Kinderschutzbundes 

 
*Ein Teilbetrag der Kosten hiervon kann über einen Bildungsscheck (NRW) 
oder die Bildungsprämie abgerechnet werden. Bitte beachten Sie, dass als 
Weiterbildungsanbieter die BIS/ Auxilium gemeinnützige GmbH genannt 
werden muss. Achten Sie bitte auch darauf, dass der Bildungsschecks/ die 
Bildungsprämie vor der verbindlichen Anmeldung bei BiS eingereicht werden 
muss.  
Ausführliche Informationen erhalten Sie unter www.bildungsscheck.nrw.de 
und www.bildungspraemie.info 
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